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Der Bürger meister 

 

 

 Ber gneust adt, 16. 08. 2018 

 
Federführender Fachbereich / Akt enzei chen  Beschl ussvorl age Nr. 0497/ 2018 

FB 2/   öffentlich 

 

 

B e r at ungsfol ge S i t zungst er mi n Z ust ändi gkeit 

Haupt- und Fi nanzausschuss 12. 09. 2018 Vor berat ung 

Rat  19. 09. 2018 Ent schei dung 

 

 

Beschl ussvorlage 
 

 

 

Ei nsa mmel n von Verpackungsabf all – Syste mentschei dung „gel ber Sack„ oder „gel be 

Tonne“ 

 

 

Beschl ussvorschl ag: 
 
Der Rat der Stadt Bergneustadt beschließt, dass die Sammlung von 

Verpackungsabfall unter Beibehaltung des vierwöchigen Abfuhrrhythmus künftig 
per  
 

 Alternative a):  gelbem Sack 
 Alternative b):  gelber Tonne 
 

erfolgen soll. 

 

 

 

 

 

 

Wi l fried Hol berg 

Bür ger meister 
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Erl äuterungen: 

 
Mit Mitteilung Nr. 0417/2018 vom 25.01.2018 (Rat, 28.02.2018) hatte die 
Verwaltung darüber informiert, dass es im Rahmen der Umsetzung des neuen 

Verpackungsgesetzes bei der Sammlung von Verpackungsabfall durch die Dualen 
Systeme künftig zu Änderungen kommen kann Der Mitteilung waren entsprechende 
Unterlagen des ASTO beigefügt. Weitere Erläuterungen hierzu gab der 

Geschäftsführer des ASTO, Herr Burkhard Rösner, in der Ratssitzung am 
04.07.2018 persönlich. In diesem Zusammenhang bat Herr Rösner, eine 
Systementscheidung zur künftigen Sammlung der Verpackungsabfälle in 

Bergneustadt bis Oktober 2018 zu treffen. 
 
In Bergneustadt werden die Verpackungsabfälle seit mehr als 25 Jahren per 

„gelbem Sack‘‘ eingesammelt. Hierbei sind der Verwaltung keine wesentlichen 
Beschwerden hinsichtlich des Einsammelns bekannt, allerdings kommt es zu 
Beanstandungen über die Qualität der Säcke sowie des begrenzten Kontingents. 

Bei einer eventuellen Umstellung auf ein Behältersystem wäre insbesondere zu 
beachten, dass nach den Vorgaben des Verpackungsgesetzes der Abfuhrrhythmus 
bei der Einsammlung von Verpackungsabfall nicht kürzer sein kann, als der bei 

der Restabfallabfuhr. Für Bergneustadt wäre somit auch für eine gelbe 

Abfalltonne nur ein vierwöchiger Abfuhrrhythmus möglich. 
 

Die durch den ASTO am 30.11.2017 gegebenen Informationen zum 
Verpackungsgesetz sowie der zu treffenden Systementscheidung inklusive einer 
Auflistung der Vor- und Nachteile von gelbem Sack oder gelber Tonne sind 

dieser Beschlussvorlage nochmals beigefügt. Neuere Informationen liegen ASTO 
oder BTV nicht vor. 
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